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Tarifblatt 2012

Das monatliche Entgelt setzt sich aus einem Grundtarif sowie einem Pflegezuschlag
zusammen. Dieses Entgelt enthält die Versorgung mit den Grundleistungen gemäß
Heimvertrag. Zusatzleistungen werden gesondert verrechnet. Die entsprechenden
Zusatzkosten erfahren Sie im Verwaltungssekretariat.

Für das Jahr 2012 ergeben sich folgende Tagsätze für Selbstzahler:

Leistung Tagsatz ggf.
Ermäßigung
der ÖBW 1)

verrechneter Tagsatz
inkl. Ermäßigung 1)

Betreutes Wohnen 62,90 8,50 54,40

Wohnplatz mit erhöhtem 
Betreuungsaufwand
wenn zusätzliche 
Hilfeleistungen nicht aufgrund 
von Blindheit oder 
Sehbehinderung erforderlich 
sind

 87,90 8,50 79,40

Pflege
in der Pflegestation oder im 
Pflegeappartement

133,30 8,50 124,80

Pflege (Demenz)
in der Pflegestation für blinde 
und hochgradig
sehbehinderte Menschen mit 
Demenzerkrankung

164,10 17,00 147,10

1) Die Österreichische Blindenwohlfahrt gewährt blinden bzw. sehbehinderten
Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern eine Ermäßigung der Heimgebühren.

Bei vorübergehender Abwesenheit ab dem 4. Tag werden EUR 8,30 täglich in Abzug 
gebracht.

Für Sonderleistungen werden 2012 folgende Tarife verrechnet:
Zimmerservice Frühstück, pro Tag 1,70

Zimmerservice alle Mahlzeiten, pro Tag 3,50

Friseur, Maniküre und Pediküre  * siehe Preisliste vorort

Kleiderreinigung * siehe Preisliste vorort


